
B e s c h l u s s 
der Niederschrift 

der Sitzung des Rates vom 18.09.2019, öffentlicher Teil. 
 

 
13. Bebauungsplan Nr. 191 "Südlich der Steinstraße" 

(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB) 
Aufstellungsbeschluss (Vorlage 326/2019) 

 
 
RM Wagner möchte wissen, ob sich das Vorhaben negativ auf eine eventuelle Elektrifizierung der 
Bahn auswirken würde. Der Stadtbaurat wird dazu schriftlich nachfragen.  
RM Buchholz stellt den Antrag, der Rat möge wie folgt beschließen:  
Der Rat der Stadt Gronau beschließt in weiser Voraussicht, die zur Diskussion stehenden Flächen 
für eine spätere Nutzung für den Personen- und Güterverkehr der Bahn freizuhalten. 
Der BM erachtet die Beschlussempfehlung des Fachausschusses als den weitergehenden 
Beschluss und lässt darüber zunächst abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Abstimmungsergebnis 32 Jastimmen, 1 Neinstimmen, 0 Enthaltungen 
 
Der Rat der Stadt Gronau fasst auf Empfehlung des Ausschusses für Planen, Bauen und 
Denkmalschutz folgenden Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Gronau beschließt: 
 
Für den dargestellten Geltungsbereich wird der Bebauungsplan 191 „Südlich der Steinstraße“ 
Stadtteil Gronau aufgestellt. Das Plangebiet liegt in der Flur 6, Gemarkung Gronau und umfasst die 
Flurstücke: 430 und 833. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 191 „Südlich der Steinstraße“ (ohne Maßstab)  
 
Ziel ist die Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen auf innerstädtische Brachfläche. 
 
Mit der Beschlussfassung erübrigt sich eine Abstimmung über den Antrag von RM Buchholz.  
 
 

 




